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Gebührenordnung 
für das Berufsbildungswesen der Rechtsanwaltsfachangestellten und 

Qualifizierung zum/zur Rechtsfachwirt/-in 
 

 
 
Erlassen gem. § 89 Abs. 2 Ziffer 2 BRAO aufgrund des Beschlusses der Kammerversammlung vom 15.03.2000, 
geändert durch Beschluss der Kammerversammlung vom 31.03.2001 und 16.04.2008. 
 
 

I. 
 

Zur Deckung der mit der Durchführung von Zwischen-, Abschluss- und Wiederholungsprüfungen in der 
Berufsausbildung und der beruflichen Fortbildung der Rechtsanwaltsfachangestellten verbundenen Kosten erhebt die 
Rechtsanwaltskammer Mecklenburg-Vorpommern für die Teilnahme an den Prüfungen Gebühren. 
 
 

II. 
 

Die Prüfungsgebühr ist vom Ausbildenden zu entrichten, wenn der Auszubildende gem. §§ 34, 42 
Berufsbildungsgesetz von der Zahlung der Prüfungsgebühr befreit ist. In allen anderen Fällen ist die Gebühr vom 
Prüfungsbewerber zu entrichten. 
 
 

III. 
 

Für die Berufsausbildung zur/zum Rechtsanwaltsfachangestellten wird die Höhe der Prüfungsgebühren wie folgt 
festgesetzt: 
 
1.  Zwischenprüfung:    75,00 Euro 
 
2.  Abschlussprüfung:  100,00 Euro 
 
3.  Wiederholungsprüfung: 100,00 Euro 
 
 

IV. 
 

Für die berufliche Fortbildung der Rechtsanwaltsfachangestellten zum/zur Rechtsfachwirt/-in wird die Höhe der 
Prüfungsgebühren wie folgt festgesetzt: 
 
1.  Abschlussprüfung:  300,00 Euro 
 
2.  Wiederholungsprüfung: 300,00 Euro 
 
3.  Externe Prüflinge  500,00 Euro 
 
 

V. 
 

Die jeweilige Prüfungsgebühr ist mit der Anmeldung zur Prüfung zu entrichten.  
 

 
 
 
 

VI. 
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Diese Gebührenordnung wird im Kammerrundschreiben der Rechtsanwaltskammer Mecklenburg-Vorpommern 
veröffentlicht. 
 
Die Änderungen dieser Gebührenordnung treten am Tag nach der Veröffentlichung im Kammerrundschreiben in 
Kraft. 
 
Sie ersetzt die Gebührenordnung für das Berufsausbildungswesen der Rechtsanwaltskammer Mecklenburg-
Vorpommern in der letzten Fassung vom 31.03.2001. 
 
 
 
Dr. Schöwe 
Präsident 
 
Ausgefertigt am 17.04.2008        Dr. Schöwe  

Präsident 


